
Hygieneplan der GGS Kremenholl 

Stand: 18.08.2021 (Corona) 

Reinigung: 

 

 • Zuständigkeit 

• Das Gebäude und die Oberflächen 
werden nach dem Reinigungsplan für 
Grundschulen der Stadt Remscheid 
gereinigt (siehe Anhang) 

Reinigungsfirma 

• Bei Sitzplatzwechseln erfolgt eine 
Zwischenreinigung der Tische. 

Lehrkraft 
jegliches Personal 

• grobe Verunreinigungen sind 
umgehend zu beseitigen 

• Für Notfälle (bei Verunreinigungen 
z.B. durch Sekrete, Erbrochenem) 
stehen auf jeder Etage Notfallkits mit 
entsprechenden Reinigungsmitteln 
zur Verfügung. 
Das Reinigungsmaterial (Handschuhe, 
Lappen etc.) ist in einem 
geschlossenen Behälter/Tüte zu 
entsorgen 

Hausmeister 
 

 

Hygiene: 

 • Zuständigkeit 

• An allen Waschbecken (in 
Toilettenräumen, in Klassen, in 
Ganztagsräumen) befinden sich 
Flüssigseife und Einmalhandtücher zur 
hygienischen Reinigung 
 

Reinigungskraft (Hausmeister, 
Klassenlehrer) 

• Lüften der Räume: 
Stoßlüften/Querlüften mind. alle 20 
Minuten,  

• möglichst Türen und Fenster offen 
halten 

Lehrkraft 
jegliches Personal 

• Weitere Hygieneregeln, diese Regeln 
sind unbedingt einzuhalten:  

o Naseputzen: sauberes 
Taschentuch + Hände waschen 

o Einhaltung der Hust- und 
Niesetikette 

o SuS gebrauchen ihr eigenes 
Material. Wenn nicht möglich, 
werden nach Gebrauch die 
Hände gewaschen. 

o Verzehr von Nahrungsmitteln 
und Getränken nur aus 
eigenen oder zuvor gründlich 
gereinigten Behältnissen 

o erkrankte Personen bleiben zu 
Hause (self-monitoring) 

jegliches Personal 
SuS 



Diese Regeln sind in allen Klassenräumen und 
Betreuungsräumen kindgerecht 
veranschaulicht. 

• Die Küche verfügt über eigene 
Desinfektionsmittel zur Reinigung  

Küchenpersonal 

 

Vermeidung von Kontakten/Abstand: 

o Auf dem Schulhof und im Gebäude -außerhalb des Klassenraums- wird 
möglichst ein Abstand von 1,5 m eingehalten. 

 

o Eltern warten vor dem Schultor auf ihre Kinder 

o Jegliche Personen (ausgenommen SchülerInnen und Personal) die das 
Gebäude in Ausnahmefällen betreten, müssen sich im Sekretariat unter 
Angabe des Namens, der Adresse und Telefonnummer in eine Liste eintragen. 
Die entsprechende Datenschutzerklärung hängt am Eingang aus.  

o Vor Betreten des Gebäudes stellen die Kinder sich an den Markierungen auf 
dem Schulhof auf. 

o Die Jahrgänge betreten das Gebäude zeitlich versetzt. 

o Einbahnstraßenregelung im Treppenhaus und auf dem Gang zur Toilette 

o Jedes Kind hat einen fest zugewiesenen Sitzplatz. 

o Die Pausen werden versetzt, in abgetrennten Bereichen pro Gruppe, 
durchgeführt. 

o Toiletten:  
▪ Nur 1 Kind betritt den Toilettenraum 
▪ Vor den Toilettenräumen sind Wartepositionen gekennzeichnet 
▪ Toilettengänge sollten möglichst in den Hofpausen stattfinden 

o Masken: Im gesamten Schulgebäude gilt eine Maskenpflicht.  
Ausnahmen:  

• zur Nahrungsaufnahme unter Einhaltung des Mindestabstands 
von 1,5 m oder an fest zugewiesenen Sitzplätzen 

▪ Grundsätzlich sind medizinische Masken zu tragen. Soweit die 
Schülerinnen und Schüler aufgrund der Passform keine medi-
zinische Maske tragen können, kann ersatzweise eine Alltagsmaske 
getragen werden. 

▪ Kinder werden von den Eltern mit Masken versorgt 
▪ Die Eltern der Kinder und die Bediensteten sind selbst dafür 

verantwortlich, eine saubere Maske zu tragen (Hygienhinweise : 
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/verhaltensregeln/mund-
nasen-bedeckungen.html?L=0)  

o Sport 
▪ Im Sportunterricht muss die Maske nicht getragen werden, soweit dies 

für die Sportausübung erforderlich ist.  
▪ Der Sportunterricht findet nach Möglichkeit im Freien statt. 

 

Kranke Personen bleiben grundsätzlich zu Hause. Sollte eine Allergie vorliegen, ist die Schule schriftlich zu 

benachrichtigen. Ein ärztliches Attest kann ggf. eingefordert werden. 


